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1 bearbeitungsgebühren 

Bearbeitungsgebühren werden als antragsgebühr, verlänge-

rungsgebühr und ausfertigungsgebühr erhoben. Sie werden
weder auf das Entgelt für die Übernahme von Deckungen angerech-
net, noch können sie erstattet werden. Für fabrikationsrisiko-

deckungen sowie sonder- und nebendeckungen fallen Be -
arbeitungsgebühren nicht an, falls zugleich eine Einzel- oder re -
volvierende Forderungs deckung (nicht Ausfuhr-Pauschal-Gewähr-
leistung) beantragt wurde. Bei Erhöhungen ist der neue Wert maß-
geblich. Reduzierungen werden nicht berücksichtigt.  

1.1 Die antragsgebühr wird bei Antragstellung erhoben. 
Sie ist unabhängig vom Deckungsumfang nach 

@ Auftrags werten bzw. 

@ Selbstkosten (bei isolierten oder mit einer APG 
kombinierten Fabrikationsrisikodeckungen) bzw. 

@ Darlehensbeträgen 
(bei isolierten Finanzkreditdeckungen) bzw.

@ Garantiebeträgen 
(bei isolierten Vertragsgarantiedeckungen)

gemäß Tabelle 1 gestaffelt. 

Bei kombinierten ausfuhr- und finanzkreditdeckun-

gen wird die Antragsgebühr nur einmal, und zwar auf den
höheren Wert erhoben.

Für verbriefungsgarantien, die zusammen mit einer
Finanzkreditdeckung zwecks Indeckungnahme von Neuge-
schäft beantragt werden, werden keine Antragsgebühren
erhoben. Bei nachträglicher Übernahme einer Verbriefungs-
garantie wird einmalig eine Antragsgebühr von 500 EUR
(bei einem abgetretenen Forderungsbetrag von bis zu 
5 Mio. EUR) bzw. von 1.000 EUR (bei einem abgetretenen
Forderungsbetrag von mehr als 5 Mio. EUR) erhoben.

1.2 grundsätzliche stellungnahmen werden üblicherwei-
se auf sechs Monate befristet und können auf Antrag je -
weils um maximal sechs Monate verlängert werden. Das
erste Jahr der grundsätzlichen Stellungnahme ist durch die
An tragsgebühr abgegolten. Für weitere Verlängerungen wird
jeweils eine verlängerungsgebühr in Höhe von 50 %
der An tragsgebühr erhoben. Die Bemessungsgrundlage
bestimmt sich analog der Antragsgebühr, zwischenzeitliche
betragliche Anpassungen werden hierbei berücksichtigt.
Bei kombinierten ausfuhr- und finanzkreditdeckun-

gen wird die Verlän ge rungsgebühr nur einmal, und zwar
auf den hö heren Wert erhoben. 

1.3 Die Ausfertigungsgebühr wird bei Ausfertigung der De -
ckungsurkunde erhoben und beträgt 0,25 ‰ des Auf trags -
werts bzw. des Darlehensbetrags (bzw. der Selbstkos ten 
bei isolierten Fabrikationsrisikodeckungen), mindestens
aber 50 EUR und höchstens 12.500 EUR. Bei kombinierten 

ausfuhr- und finanzkreditdeckungen wird die Aus -
fertigungsgebühr sowohl auf den Auftragswert als auch auf
den  Darlehensbetrag erhoben. Bei isolierten Vertragsgaran-
tiedeckungen wird die Ausfertigungsgebühr auf den Ga -
rantiebetrag erhoben.

1.4 Bei revolvierenden deckungen gilt die antragsge-

bühr, bezogen auf den Höchstbetrag, für das jeweilige
 Vertragsjahr. ausfertigungsgebühren werden einmalig
für die Einräumung von Höchstbeträgen sowie deren Erhö-
hung erhoben. 

1.5 Für rahmenkreditdeckungen werden Antragsgebühren
gemäß 1.1 bezogen auf den Rahmenkreditbetrag und bei
Meldung der Inanspruchnahme Ausnutzungsgebühren in
Höhe von 0,25 ‰ des jeweiligen Einzelkreditbetrages er -
hoben, Letztere betragen mindestens 50 EUR und höchs -
tens 12.500 EUR. 

1.6 Für avalgarantien werden keine Antragsgebühren er -
hoben.

1.7 Für ausfuhr-pauschal-gewährleistungen und aus-

fuhr-pauschal-gewährleistungen-light werden  kei ne
Bearbeitungsgebühren erhoben. 
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tabelle 1: staffel der 

antragsgebühren in eur

bis

25 Tsd.

50 Tsd.

125 Tsd.

250 Tsd.

500 Tsd.

2,5 Mio.

5 Mio.

10 Mio.

15 Mio.

30 Mio.

50 Mio.

100 Mio.

> 100 Mio.

Gebühr

 100

 200

 400

 600

 800

 1.000

 1.500

 2.500

 3.500

 4.000

 4.500

 5.000

 6.000
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2 grundlagen für die berechnung 

von entgelten für die übernahme von

deckungen

2.1 Für die Übernahme von Deckungen ist ein Entgelt zu ent-
richten, dessen Höhe im Wesentlichen von den nachstehend
genannten risikobestimmenden Faktoren ab hängt: Auf-
tragswert (Höhe der Bemessungsgrundlage), Zahlungsbe-
dingungen/Laufzeit des Geschäfts (Risikolaufzeit), Währung
der zu deckenden Forderung, Länderkategorie, Käuferkate-
gorie, Sicherheiten. 

2.2 bemessungsgrundlage für die Entgeltberechnung bei
Forderungsdeckungen ist der gedeckte Forderungsbetrag
ohne Zinsen. Bei Fabrikationsrisikodeckungen wird das
 Entgelt auf die gedeckten Selbstkosten erhoben. Bei Son-
der- und Nebendeckungen berechnet sich das Entgelt je -
weils auf die gedeckten Beträge. 

2.3 Bei den nachfolgend unter 3 bis 6.3 aufgeführten Deckun-
gen wird ein von den jeweiligen Länderrisiken abhängiges
Entgelt erhoben. Es gibt acht Länderkategorien (0 bis 7),
von denen zur Bestimmung der Entgeltsätze die Länder -
kategorien 1 (sehr geringe Risiken, geringstes Entgelt) bis 7
(stark erhöhte Risiken, höchstes Entgelt) herangezogen
werden.

Aufgrund risikopolitischer Einschätzungen kann ein höhe-
res Entgelt Anwendung finden, als es der jeweiligen Länder-
kategorie entspricht.

Bei den nachfolgend unter 4, 5 und 6.1.1 genannten For -
derungsdeckungen kommen neben den Länderkategorien
zusätzlich risikoabhängige Käuferkategorien (CC) zur An -
wendung. Die Anzahl der Käuferkategorien variiert über die
Länderkategorien von acht (in den Länderkategorien 1 bis
4) bis fünf (in der Länderkategorie 7).

Zusätzlich kann bei diesen Forderungsdeckungen die
 Stellung von Sicherheiten (insbesondere Pfandrechte) bei
den Käuferkategorien CC 1 und schlechter zu einem Entgelt-
abschlag führen („Credit Enhancements“).

Bei den genannten Forderungsdeckungen in Ländern der
länderkategorie 0 werden die Entgeltsätze der Länder-
kategorie 1 zugrunde gelegt. Allerdings ist bei diesen Län-
dern zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen ein
marktgerechtes Entgelt zu erheben, welches durch einen
Markttest ermittelt wird. Dies kann zu einem höheren Ent-
gelt führen. Ein Markttest kann auch dann erforderlich wer-
den, wenn der Export in ein EU-Land erfolgt, welches nicht
der Länderkategorie 0 zugeordnet ist.

Exportkreditgarantien der Bundesrepublik Deutschland4

2.4 Entscheidend für die Entgeltberechnung ist die zum Zeit-
punkt der Deckungsübernahme geltende Einstufung in die
Länder- und Käuferkategorie. Besteht eine grundsätzliche
Stellung nahme und kommt es zu einer verschlechte-

rung der länder-/käuferkategorie, bleibt der Bund an
die jeweils günstigere Kategorie während der laufenden
Befristung der grundsätzlichen Stellungnahme gebunden.
Eine verbesserung der länder-/käuferkategorie wird
unmittelbar für die Deckungsübernahme wirksam. 

Nach Übernahme der Deckung wirken sich Veränderungen
der Länder-/Käuferkategorie nur auf zusätzliche Deckungen
(z.B. zusätzliche Fabrikationsrisikodeckung, Vertragsgaran-
tiedeckung, Gerätedeckung) oder Erhöhungen in Folge von
Zusatzaufträgen aus. 

2.5 Für Deckungen von Forderungen oder Forderungsteilen mit
finanzierung durch weltbank oder vergleichbare

inter nationale finanzierungsinstitute mit Direktaus-
zahlungsverfahren oder gleichwertigem Auszahlungsver-
fahren wird das Entgelt für den entsprechend finanzierten
Teil bei Ländern der Kategorie 5 - 7 nach dem Entgeltsatz
der Länderkategorie 4 berechnet. Gleiches gilt auch für 
die Selbst kosten bei finanzierungen aus mitteln der

finanziellen zusammenarbeit (FZ-Finanzierung, Ver-
bundfinanzierung). Bei mischfinanzierungen gilt für die
Selbstkosten bei Ländern der Kategorien 5 - 7 der Entgelt-
satz der nächst besseren Länderkategorie. 

2.6 Bei revolvierenden deckungen, mit Ausnahme von re -
volvierenden Konsignationslagerdeckungen, werden Verän-
derungen der Länderkategorien wie folgt bei der Entgelt-
berechnung berücksichtigt: 

verbesserungen der ländereinstufung werden gültig
für Versendungen ab dem 1. Tag des 1. Monats nach dem
Monat der Bekanntgabe der Länderumstufung. 

verschlechterungen der ländereinstufung werden
gültig für Versendungen ab dem 1. Tag des 4. Monats nach
dem Monat der Bekanntgabe der Länderumstufung. 

Eine überprüfung der käuferkategorie erfolgt im Zuge
der Vertragsverlängerung sowie bei beantragten wesent -
lichen Änderungen des Deckungs umfangs. Eine Nachbe-
rechnung des Vorausentgelts findet nicht statt. 

2.7 Bei Forderungsdeckungen kann im Einzelfall im Rahmen der
Regelungen des OECD-Konsensus bzgl. der reduzierung

des länderrisikos die Anwendung einer besseren Län-
derkategorie oder eines Entgeltabschlages möglich sein,
so fern die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind. 
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tabelle 2a:

Länderkategorie

1

2

3

4

5

6

7

Einschluss aller 
deckungsfähigen Risiken

 0,031 * FBZ + 0,312

 0,054 * FBZ + 0,528

 0,077 * FBZ + 0,735

 0,097 * FBZ + 0,944

 0,139 * FBZ + 1,359

 0,182 * FBZ + 1,784

 0,225 * FBZ + 2,199

Beschränkung 
auf politische Risiken*

 0,023 * FBZ + 0,234

 0,041 * FBZ + 0,396

 0,058 * FBZ + 0,551

 0,073 * FBZ + 0,708

 0,104 * FBZ + 1,019

 0,137 * FBZ + 1,338

 0,169 * FBZ + 1,649

tabelle 2b:

Länderkategorie

1

2

3

4

5

6

7

* bei Garantien ggf. einschließlich der politischen Insolvenzrisiken

2.8 fremdwährungen

Für Deckungen, die einen Betrag in Fremdwährung zum
Gegenstand haben, wird in folgenden Fällen ein zusatz-

entgelt in Höhe von 10 % auf das jeweilige Entgelt er -
hoben: 

@ übernahme der deckung in euro; Entschädigung 
in Euro mit aufhebung der kursbegrenzung

@ übernahme der deckung in derselben 

fremdwährung; Entschädigung in dieser Fremdwährung
(in diesen Fällen werden auch die Ausfertigungsgebühr 
sowie das Entgelt in dieser Fremdwährung erhoben)

2.9 Ein mindestentgelt wird – mit Ausnahme bei der Ausfuhr-
 Pauschal-Gewährleistung-light – nicht erhoben. 

3 entgelte für fabrikationsrisiko-

deckungen 

3.1 Bei fabrikationsriskodeckungen wird ein nach der
Dauer der Fa brikationszeit, dem Umfang der gedeckten
Risiken sowie der Länderkategorie differenziertes Entgelt
auf die gedeckten Selbstkosten erhoben. Käuferkategorien
kommen nicht zur Anwendung. 

3.2 fabrikationszeit

Als Fabrikationszeit (FBZ) gilt der Zeitraum zwischen Beginn
der Fertigung und Lieferende. Die Fabrikationszeit wird in
Jahren ermittelt. Dabei erfolgt eine Berechnung pro an-
gefangenem Dreimonatszeitraum. Somit ergibt sich für die
Fabrikationszeit beispielsweise eine Staffelung von 0,25;
0,50; 0,75; 1,00; 1,25 … Jahren. 

3.3 entgeltsätze

Umfasst die Fabrikationsrisikodeckung alle deckungsfähi-
gen Risiken, wird der Entgeltsatz anhand der Tabelle 2 a)
ermittelt. Für Fabrikationsrisikodeckungen, die auf die po -
litischen Risiken beschränkt sind, kommt Tabelle 2 b) zur
Anwendung.

In die für die jeweilige Länderkategorie gültige Formel ge -
mäß Tabelle 2 a) bzw. 2 b) ist die gemäß 3.2 ermittelte Fa -
brikationszeit (FBZ) in Jahren einzusetzen. Bei der Berech-
nung des Entgeltsatzes ist auf zwei Nachkommastellen
kaufmännisch zu runden. Der Entgeltbetrag ergibt sich
durch Multiplikation dieses Entgeltsatzes in Prozent mit
dem gedeckten Selbstkostenbetrag.
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berechnungsformeln für die entgeltsätze 

für fabrikationsrisikodeckungen 

(fabrikationszeit in jahren) in %
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tabelle 3: berechnungsformeln für die entgeltsätze für forderungsdeckungen mit laufzeiten 

von weniger als zwei jahren (risikolaufzeit in monaten) in %

Länderkategorie

1

2

3

4

5

6

7

SOV +

0,0086 * RLZ + 0,27

0,0092 * RLZ + 0,45

0,0125 * RLZ + 0,63

0,0197 * RLZ + 0,81

0,0334 * RLZ + 1,17

0,0465 * RLZ + 1,53

0,0682 * RLZ + 1,89

SOV/CC 0

0,0095 * RLZ + 0,30

0,0102 * RLZ + 0,50

0,0139 * RLZ + 0,70

0,0219 * RLZ + 0,90

0,0371 * RLZ + 1,30

0,0517 * RLZ + 1,70

0,0758 * RLZ + 2,10

SOV -

0,0105 * RLZ + 0,33

0,0112 * RLZ + 0,55

0,0153 * RLZ + 0,77

0,0241 * RLZ + 0,99

0,0409 * RLZ + 1,43

0,0569 * RLZ + 1,87

0,0834 * RLZ + 2,31

CC 1

0,0165 * RLZ + 0,35

0,0180 * RLZ + 0,55

0,0208 * RLZ + 0,75

0,0279 * RLZ + 0,95

0,0426 * RLZ + 1,37

0,0562 * RLZ + 1,79

0,0806 * RLZ + 2,23

Länderkategorie

1

2

3

4

5

6

7

CC 2

0,0218 * RLZ + 0,40

0,0234 * RLZ + 0,60

0,0279 * RLZ + 0,80

0,0367 * RLZ + 1,00

0,0518 * RLZ + 1,43

0,0655 * RLZ + 1,87

0,0871 * RLZ + 2,36

CC 3

0,0254 * RLZ + 0,46

0,0302 * RLZ + 0,66

0,0337 * RLZ + 0,86

0,0440 * RLZ + 1,06

0,0601 * RLZ + 1,50

0,0800 * RLZ + 1,96

–

CC 4

0,0345 * RLZ + 0,51

0,0395 * RLZ + 0,71

0,0459 * RLZ + 0,91

0,0574 * RLZ + 1,11

0,0771 * RLZ + 1,56

–

–

CC 5

0,0510 * RLZ + 0,56

0,0553 * RLZ + 0,76

0,0622 * RLZ + 0,96

0,0773 * RLZ + 1,16

–

–

–

SOV + Privater Besteller/Bank mit besserem externen Rating als SOV des Bestellerlandes  

SOV Staatlicher Schuldner (sovereign): Zentralbank oder Finanzministerium

SOV - Sonstiger staatlicher Schuldner      

CC 0 - CC 5 Risikokategorien der privaten Schuldner/Banken (corporate category)      

verzeichnis der gebühren und entgelte 

4 entgelte für die deckung von 

forderungen mit laufzeiten von 

weniger als zwei jahren 

4.1 anwendungsbereich

Nach den hier aufgeführten Grundsätzen werden Forde-
rungsdeckungen abgerechnet, deren Zahlungsbedingun-
gen kurzfristige kreditbedingungen (Risikolaufzeit
von weniger als zwei Jahren; insb. kurzfristige Einzeldeckun-
gen und revolvierende Einzeldeckungen) vorsehen oder 
bei denen die Forderungen während der Abwicklung des
Ge schäftes im Wesentlichen leistungsnah oder zu Barzah-
lungsbedingungen bezahlt werden. 

4.2 risikolaufzeit

Für die Bestimmung des anzuwendenden Entgeltsatzes ist
der Zeitraum zwischen Lieferung und Fälligkeit entschei-
dend. Bei mehreren Lieferungen wird ein mittlerer, un -
gewichteter Termin verwendet. Die Risikolaufzeit wird auf
volle Monate aufgerundet. 

4.3 entgeltsätze 

Bemessungsgrundlage für die Entgeltberechnung ist der
gedeckte Forderungsbetrag ohne Zinsen. Bei mehreren
Raten wird das Entgelt für jede einzelne Rate separat be -
rechnet. 
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beispielberechnung für entgeltabschlag 

„credit enhancements“ 

(risikolaufzeit weniger als 2 jahre) in %

Länderkategorie 4
Käuferkategorie CC 4

Risikolaufzeit 6 Monate
Abschlag 7,5 %

Entgeltsatz für CC 4 (ohne Abschlag)

Entgeltsatz für CC 0 (ohne Abschlag)

Differenz (Käuferrisikoanteil)

Abschlag 7,5 %, berechnet auf 0,42 %

Abschlag (abgerundet auf 2 Nachkommastellen) 

Entgeltsatz für CC 4 (ohne Abschlag)

Abzug des Abschlags

Entgeltsatz mit Abschlag

1,45 

1,03 

0,42 

0,0315 

0,03 

1,45 

0,03 

1,42 

tabelle 4: entgeltsätze 

für forderungen/forderungs-

teile aus sichtakkreditiv 

bei kt/zm-deckung in %

Länderkategorie

1

2

3

4

5

6

7

Entgeltsätze

 0,23

 0,38

 0,53

 0,68

 0,98

 1,28

 1,58

In die für die jeweilige Länderkategorie bzw. Käuferkate -
gorie gültige Formel gemäß Tabelle 3 ist die gemäß 4.2 er -
mittelte Risikolaufzeit (RLZ) in monaten (zwischen 0 und
23 Monaten) einzusetzen. Bei der Berechnung des Entgelt -
satzes ist auf zwei Nachkommastellen kaufmännisch zu
 runden. Der Entgeltbetrag ergibt sich durch Multiplikation
dieses Entgeltsatzes in Prozent mit dem gedeckten For -
derungsbetrag.

Sofern ein Entgeltabschlag aufgrund der Stellung von Si -
cherheiten („Credit Enhancements“) zur Anwendung kommt,
berechnet sich dieser wie folgt: Von dem wie beschrieben
ermittelten Entgeltsatz ist der Entgeltsatz gemäß Käufer -
kategorie CC0 abzuziehen. Auf die so ermittelte Differenz in
Prozent-Punkten (Käuferrisikoanteil) ist der Abschlag in Pro-
zent anzusetzen. Das Ergebnis ist auf 2 Nachkommastellen
abzurunden und von dem ursprünglich ermittelten Entgelt-
satz abzuziehen (siehe Beispielberechnung).

4.4 deckungen für tochtergesellschaften 

(pol ris/pol insolv) 

Bei Deckungen für Tochtergesellschaften, bei denen die
Deckung auf die politischen Risiken/politischen Insolvenz -
risiken beschränkt ist, kommen die Entgeltsätze gemäß
Tabelle 3, Spalte SOV/CC 0, zur Anwendung. 

4.5 sichtakkreditiv bei kt/zm-deckung 

Für Forderungen oder Forderungsteile aus Sichtakkreditiv
bei KT/ZM-Deckung gelten die Entgeltsätze gemäß Ta belle
4. Käuferkategorien kommen nicht zur Anwendung. 

5 entgelte für die deckung von 

forderungen mit laufzeiten von 

mindestens zwei jahren 

5.1 anwendungsbereich 

Nach den hier aufgeführten Grundsätzen werden For de -
rungsdeckungen abgerechnet, die eine Risikolaufzeit von
mindestens zwei Jahren (insb. bei Lieferantenkredit deckun -
gen, Leistungsdeckungen, Finanzkreditdeckungen, Rahmen -
kreditdeckungen, Leasingdeckungen) aufweisen. 

5.2 risikolaufzeit 

Bei mittel-/langfristigen Deckungen (Kreditlaufzeit von min-
destens zwei Jahren) setzt sich die Risikolaufzeit zusammen
aus der rückzahlungszeit des kredites sowie ggf. der
 halben vorlaufzeit. Die Vorlaufzeit wird bestimmt durch
den Zeitraum, der zwischen Liefer-/Leistungsbeginn und Be -
ginn der Kreditlaufzeit („starting point“) liegt.  Bei von Halb-
jahresraten abweichenden Rückzahlungs profilen wird zu -
nächst die durchschnittliche gewogene  Kreditlaufzeit ermit-
telt und dann auf ein Rückzahlungs profil in Halbjahres raten
normiert. Für zwischenzahlungsraten zu kurzfristigen
Zahlungsbedingungen im Rahmen von mittel-/lang fristigen
Deckungen gelten die unter 4.2 beschriebenen Grundsätze
für kurz fristige Forderungsdeckungen. 

5.3 entgeltsätze 

Bemessungsgrundlage für die Entgeltberechnung ist der
gedeckte Forderungsbetrag ohne Zinsen. In die für die je -
weilige Länderkategorie bzw. Käuferkate gorie gültige For-
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mel gemäß Tabelle 5 ist die gemäß 5.2 er mittelte Risikolauf-
zeit (RLZ) in jahren einzusetzen. Bei der Berechnung des
Entgeltsatzes ist auf zwei Nachkomma stellen kaufmännisch
zu runden. Der Entgeltbetrag ergibt sich durch Multiplika -
tion dieses Entgeltsatzes in Prozent mit dem gedeckten
 Forderungsbetrag. 

Sofern ein Entgeltabschlag aufgrund der Stellung von Si -
cherheiten („Credit Enhancements“) zur Anwendung kommt,
berechnet sich dieser wie folgt: Von dem wie beschrieben
ermittelten Entgeltsatz ist der Entgeltsatz gemäß Käufer -
kategorie CC 0 abzuziehen. Auf die so ermittelte Differenz 

in Prozent-Punkten (Käuferrisikoanteil) ist der Abschlag in
Prozent anzusetzen. Das Ergebnis ist auf 2 Nachkomma -
stellen abzurunden und von dem ursprünglich ermittelten
Entgeltsatz abzuziehen (siehe Beispielberechnung).

Bei der Ermittlung der Entgeltsätze wird ferner eine Diffe-
renzierung nach der Deckungsquote bei politischen Ge -
währleistungsfällen vorgenommen. Im Regelfall handelt 
es sich um eine 95%-Deckung. Die Entgeltsätze für abwei-
chende Deckungsquoten (z. B. 100 %-Deckung) werden,
soweit anwendbar, auf Anfrage mitgeteilt.

tabelle 5: berechnungsformeln für die entgeltsätze für forderungsdeckungen mit laufzeiten 

von mindestens zwei jahren (risikolaufzeit in jahren) in %

Länderkategorie

1

2

3

4

5

6

7

SOV +

0,0808 * RLZ + 0,3139

0,1789 * RLZ + 0,3130

0,3103 * RLZ + 0,3103

0,4864 * RLZ + 0,3095

0,6544 * RLZ + 0,6632

0,7938 * RLZ + 1,0584

0,9702 * RLZ + 1,5876

SOV/CC 0

0,0897 * RLZ + 0,3488

0,1987 * RLZ + 0,3478

0,3448 * RLZ + 0,3448

0,5404 * RLZ + 0,3439

0,7271 * RLZ + 0,7369

0,8820 * RLZ + 1,1760

1,0780 * RLZ + 1,7640

SOV -

0,0987 * RLZ + 0,3837

0,2186 * RLZ + 0,3826

0,3793 * RLZ + 0,3793

0,5944 * RLZ + 0,3783

0,7998 * RLZ + 0,8106

0,9702 * RLZ + 1,2936

1,1858 * RLZ + 1,9404

CC 1

0,1993 * RLZ + 0,3488

0,3180 * RLZ + 0,3478

0,4531 * RLZ + 0,3448

0,6387 * RLZ + 0,3439

0,8253 * RLZ + 0,7369

0,9800 * RLZ + 1,1760

1,2005 * RLZ + 1,7640

Länderkategorie

1

2

3

4

5

6

7

CC 2

0,2890 * RLZ + 0,3488

0,4094 * RLZ + 0,3478

0,5645 * RLZ + 0,3448

0,7703 * RLZ + 0,3439

0,9688 * RLZ + 0,7369

1,1349 * RLZ + 1,1760

1,3436 * RLZ + 1,7640

CC 3

0,3588 * RLZ + 0,3488

0,5167 * RLZ + 0,3478

0,6600 * RLZ + 0,3448

0,8843 * RLZ + 0,3439

1,1004 * RLZ + 0,7369

1,3524 * RLZ + 1,1760

–

CC 4

0,4933 * RLZ + 0,3488

0,6548 * RLZ + 0,3478

0,8324 * RLZ + 0,3448

1,0710 * RLZ + 0,3439

1,3372 * RLZ + 0,7369

–

–

CC 5

0,7175 * RLZ + 0,3488

0,8694 * RLZ + 0,3478

1,0540 * RLZ + 0,3448

1,3362 * RLZ + 0,3439

–

–

–

SOV + Privater Besteller/Bank mit besserem externen Rating als SOV des Bestellerlandes  

SOV Staatlicher Schuldner (sovereign): Zentralbank oder Finanzministerium

SOV - Sonstiger staatlicher Schuldner      

CC 0 - CC 5 Risikokategorien der privaten Schuldner/Banken (corporate category)      
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5.4 deckungen für tochtergesellschaften 

(pol ris/pol insolv) 

Bei Deckungen für Tochtergesellschaften, bei denen die De -
ckung auf die politischen Risiken/politischen Insolvenz -
risiken beschränkt ist, kommen die Entgeltsätze gemäß
Tabelle 5, Spalte SOV/CC 0, zur Anwendung. 

6 entgeltsätze für sonder- und 

nebendeckungen 

6.1 entgeltsätze für deckungen 

im rahmen von bauleis tungsgeschäften 

6.1.1 Bei einer bauleistungsdeckung zu sonderbedingun-

gen, d. h. bei Bezahlung der Forderung nach Situationen
mit einem maximalen Einbehalt von 10% (schließt Geräte -
deckung und Deckung von Vertragsgarantien – Ausnahme
Bietungsgarantien – mit ein), wird das Entgelt auf den
 vollen Bauleistungswert (d. h. ohne Abzug von Voraus -
zahlungen) berechnet. Ist der Wert der eingeschlossenen
Ne ben deckungen höher, so wird das Entgelt auf diesen er -
hoben. Berechnet wird das Entgelt wie bei kurzfristigen
 Forderungs deckungen unter Ziffer 4.3 (Risikolaufzeit von 
0 Mo na ten) dargestellt. 

6.1.2 Bei einer höchstbetragsdeckung für nachtrags -

forderungen bei bauleistungsgeschäften berechnet
sich das Entgelt wie folgt: 

Für die Bereitstellung des Höchstbetrages wird ein Vo raus -
entgelt in Höhe von 5 % des auf den Höchstbetrag zu be -
rechnenden Entgelts erhoben. Berechnet wird das Voraus -
entgelt wie bei kurzfristigen Forderungsdeckungen unter
Ziffer 4.3 (Risikolaufzeit von 0 Monaten) dargestellt. Nach
Meldung der konkreten Nachtragsforderungen wird das
Entgelt auf Grundlage dieser Beträge berechnet, wobei das
Vo rausentgelt anteilig angerechnet wird. Gegebenenfalls
nicht verbrauchtes Vorausentgelt wird nicht erstattet. Be -
arbei tungsgebühren für die Nachtragsforderungen fallen
nicht an. Das Vorausentgelt bzw. das Entgelt bei jeweiliger
Ausnutzung des Höchstbetrags ist sofort fällig. 

6.1.3 Bei Indeckungnahme einer

@ einlagerungsdeckung (Laufzeit 12 Monate),

@ ersatzteillagerdeckung,

@ baustellenkostendeckung,

@ bervorratungskostendeckung,

@ gerätedeckung (für eine einzelne Baustelle),

@ globalen gerätedeckung (Laufzeit zwei Jahre 
mit entgeltpflichtiger Verlängerungsmöglichkeit)

kommen die Entgeltsätze gemäß Tabelle 6 zur Anwendung.

6.2 entgeltsätze für 

sonstige beschlagnahmedeckungen

Bei beschlagnahmedeckungen mit kt-deckung (z. B.
Konsignationslager) bzw. ohne kt-deckung (z. B. Messe -
lager) sowie revolvierenden konsignationslager -

deckungen/anderen revolvierenden beschlagnah-

medeckungen kommen die Entgeltsätze gemäß Tabelle 6
zur An wendung

6.3 entgeltsätze für deckungen 

von vertragsgarantien 

Bei Deckungen für vertragsgarantien, wie Bietungs -
garantien sowie Liefer-, Leistungs-, Gewährleistungs-, Erfül-
lungs-, Zoll-, Einbehaltablösungsgarantien und Anzahlungs-
garantien (diese Deckungen werden in der Regel nur zu -
sammen mit Fabrikationsrisiko- oder Forderungsdeckungen
übernommen), kommen die Entgeltsätze gemäß Tabelle 6
zur  An wendung. Für Anzahlungsgarantien wird lediglich ein
zu sätzliches Entgelt erhoben, falls deren Gültigkeit über
den Zeitraum der Fabrikationsrisikodeckung hinausgeht.  

6.4 entgelt für avalgarantien 

Ein separates Entgelt für Avalgarantien wird nicht erhoben.
Die marktübliche Avalprämie wird zwischen dem Garantie-
steller und dem Bund aufgeteilt. 

beispielberechnung für entgeltabschlag 

„credit enhancements“ 

(risikolaufzeit mindestens 2 jahre) in %

Länderkategorie 4
Käuferkategorie CC 4
Risikolaufzeit 5 Jahre

Abschlag 7,5 %

Entgeltsatz für CC 4 (ohne Abschlag)

Entgeltsatz für CC 0 (ohne Abschlag)

Differenz (Käuferrisikoanteil)

Abschlag 7,5 %, berechnet auf 2,65 %

Abschlag (abgerundet auf 2 Nachkommastellen) 

Entgeltsatz für CC 4 (ohne Abschlag)

Abzug des Abschlags

Entgeltsatz mit Abschlag

 

5,70

3,05

2,65

0,19875

0,19

5,70

0,19

5,51



praktische informationen

Exportkreditgarantien der Bundesrepublik Deutschland10

tabelle 6: entgeltsätze für sonder- und nebendeckungen in %

Textziffer

6.1.3

6.1.3

6.2

6.2

6.3

Deckungsform

Einlagerungsdeckung, 
Ersatzteillagerdeckung,

Baustellenkostendeckung,
Bevorratungskostendeckung

Gerätedeckung,
globale Gerätedeckung

Beschlagnahmedeckung
– mit KT-Deckung

– ohne KT-Deckung

Rev. Konsignationslagerdeckung/
andere rev. Beschlagnahme-

deckungen
– mit KT-Deckung

– ohne KT-Deckung

Deckung von
Vertragsgarantien

2

0,30

0,38

0,38
0,20

0,45
0,30

0,20

1

0,18

0,23

0,23
0,12

0,27
0,18

0,12

3

0,42

0,53

0,53
0,28

0,63
0,42

0,28

4

0,54

0,68

0,68
0,36

0,81
0,54

0,36

5

0,78

0,98

0,98
0,52

1,17
0,78

0,52

6

1,02

1,28

1,28
0,68

1,53
1,02

0,68

7

1,26

1,58

1,58
0,84

1,89
1,26

0,84

Länderkategorie

verzeichnis der gebühren und entgelte 

6.5 entgelte für verbriefungsgarantien 

Bei verbriefungsgarantien (Zustimmung des Bundes
zur Abtretung garantierter/verbürgter Finanzkreditforderun-
gen mit verbesserter Deckung gegenüber dem Zessionar)
wird einmalig in Abhängigkeit von der – bezogen auf den
Ab tretungszeitpunkt – verbleibenden Risikolaufzeit (RLZ) 
in Jahren ein Entgelt gemäß der nachstehenden Formel er -
hoben: 

0,00635 * rlz + 0,0222. 

Der sich so ergebende Entgeltsatz in Prozent ist mit dem
gesamten unter der Verbriefungsgarantie abgetretenen Ka -
pitalbetrag zu multiplizieren. Das Entgelt ist unabhängig
von der Länder- und der Käuferkategorie der gedeckten
Finanzkreditfor derung. Bei der Berechnung des Entgelt -
satzes ist auf vier Nach komma stellen kaufmännisch zu
 runden. 

7 entgeltsätze für pauschal-

gewährleistungen 

7.1 ausfuhr-pauschal-gewährleistungen (apg) 

Bei Ausfuhr-Pauschal-Gewährleistungen erfolgt die Fest -
setzung des Entgelts individuell aufgrund der im jeweiligen
Vertrag gedeckten Risiken. Der individuelle Schadenverlauf
wird mit Wirkung vom dritten aufeinanderfolgenden Ver-
tragsjahr mittels eines Bonus-/Malus-Systems berück -
sichtigt. 

7.2 ausfuhr-pauschal-gewährleistungen-light 

(apg-light) 

Bei Ausfuhr-Pauschal-Gewährleistungen-light wird ein Ent-
gelt in Abhängigkeit von dem deckungsfähigen, gemeldeten
monatlichen Umsatz (einschließlich gesondert ausgewie -
sener Finanzierungskosten) erhoben. Im ersten und zweiten
Vertragsjahr beträgt der Entgeltsatz einheitlich 0,80 %. 
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Erstmals mit Wirkung vom dritten Vertragsjahr an erfolgt
eine Anpassung des Entgeltsatzes in Abhängigkeit von der
Schadenentwicklung des Vorjahres (Bonus-/Malus-System)
wie folgt: Hat der Bund im zweiten Vertragsjahr keine Ent-
schädigung geleistet, reduziert sich der Entgeltsatz für das
dritte Vertragsjahr um 0,10 Prozentpunkte. Ist es im zweiten
Vertragsjahr zu Entschädigungen gekommen, die die Ent-
gelteinnahmen in diesem Vertragsjahr übersteigen, wird 
der Entgeltsatz für das dritte Vertragsjahr um 0,10 Prozent -
punkte erhöht. Wurden Entschädigungen geleistet, die  
Ent gelteinnahmen im Vertragsjahr aber nicht übertroffen,
bleibt der Entgeltsatz im darauf folgenden Jahr unverändert.
Für Folgejahre kommen diese Re gelungen analog zu An wen -
dung. Der Mindestentgeltsatz beträgt 0,60 %, der Höchst-
entgeltsatz 1,05%. Pro angefangenem Vertragsjahr wird ein
Mindestentgelt von 1.000 EUR erhoben. 

Das Entgelt ist unabhängig von der Länderkategorie des
Landes des ausländischen Schuldners; Käuferkategorien
kommen nicht zur Anwendung. 

8 erhebung des entgelts 

8.1 fälligstellung 

@ Die antragsgebühr bzw. die verlängerungsge-

bühr ist sofort nach Zugang der entsprechenden Rech-
nung fällig. 

@ Die ausfertigungsgebühr ist sofort bei Aushändi-
gung der Deckungsurkunde fällig. 

@ Für forderungsdeckungen (sowohl bei Laufzeiten
von weniger als zwei Jahren als auch von mindestens
zwei Jahren) ist das Entgelt wie folgt fällig: 

– Entgeltbeträge von bis zu 500.000 EUR sind bei 
 Liefer-/Leistungsbeginn (bei isolierten Finanzkredit -
deckungen: Auszahlungsbeginn) fällig. 

– Entgeltbeträge über 500.000 EUR sind zu 25% sofort,
d. h. bei Aushändigung der Deckungsurkunde, fällig.
Die restlichen 75 % sind bei Liefer-/Leistungs beginn
(bei isolierten Finanzkreditdeckungen: Aus zah lungs -
beginn) fällig. 

– Maßgeblich sind jeweils die in der Erstdokumentie-
rung genannten Daten. Dies gilt auch für den Schwel-
lenwert von 500.000 EUR. 

– Bei Konsortien, Arbeitsgemeinschaften oder falls es
sich um einen „nominated subcontractor“ handelt,
bezieht sich der Schwellenwert von 500.000 EUR auf
das Entgelt pro einzelnem Deckungsnehmer. 

@ Das Entgelt für fabrikationsrisikodeckungen sowie
für sonder- und nebendeckungen ist sofort, d. h. bei
Aushändigung der Deckungsurkunde fällig. 

@ Bei revolvierenden einzeldeckungen wird ein Vo -
rausentgelt auf den genehmigten Höchstbetrag (ge -
deckter Forderungsbetrag) erhoben, bei dem die Entgelt-
sätze gemäß 4.3 für einen Zeitraum von 0 Monaten zur
An wendung kommen. Das Entgelt für die laufenden Ver -
sendungen wird im Anschluss an die Versandmeldungen
in Rechnung gestellt und ist sofort fällig, wobei das  Vo -
rausentgelt auf den fälligen Entgeltbetrag angerechnet
wird. 

@ Bei ausfuhr-pauschal-gewährleistungen (apg) ist
das Entgelt innerhalb von 14 Tagen nach Abgabe der
Umsatzmeldung und der Entgeltberechnung zu ent -
richten. 

@ Bei ausfuhr-pauschal-gewährleistungen-light

(apg-light) wird das Entgelt innerhalb von 14 Tagen
nach Abgabe der Umsatzmeldung aufgrund der erteilten
Einzugsermächtigung vom Konto des Gewährleistungs-
nehmers abgebucht. Eventuelle Kosten, die im Zusam-
menhang mit einer nicht ausreichenden Deckung des
Kontos anfallen (Lastschriftrückgabe), sind vom Ge währ -
leis tungs nehmer zu tragen. 

8.2 erhebung einer verzugskostenpauschale 

(mahngebühr) 

Wird das in Rechnung gestellte Entgelt bei Fälligkeit nicht
entrichtet, wird mit der zweiten Mahnung neben dem ange-
mahnten Entgeltbetrag eine Verzugskostenpauschale von
10 EUR und mit der dritten Mahnung eine Verzugskosten-
pauschale von 15 EUR erhoben. Die Geltendmachung von
Verzugszinsen bleibt vorbehalten. 

8.3 entgelterstattung 

Stimmt der Bund einer Änderung des Inhalts oder des
Umfangs einer Exportkreditgarantie zu und ändert sich
 hierdurch der Betrag der gedeckten Selbstkosten oder der
gedeckten Forderung oder die Dauer des Risikos, erfolgt
eine Neuberechnung des Entgelts. Sofern kein Gewähr -
leistungsfall eingetreten ist, werden sich aus der Neube-
rechnung ergebende Überzahlungen erstattet abzüglich
einer verwaltungskostenpauschale in Höhe von 5 %
der Überzahlung, höchstens jedoch von 2.500 EUR. Zusätz-
lich zur Verwaltungskostenpauschale wird bei For de rungs -
deckungen eine vorfälligkeits gebühr in Höhe von 20%
des überzahlten Betrages ein behalten, wenn der Entgelt -
erstattung eine vorzeitige Tilgung des Kredits oder eine
gemäß § 19 der Allgemeinen Bedingungen zum Erlöschen
der Deckung führende Verfügung über die gedeckte For -
derung zugrunde liegt. Ist der Bund von der Verpflichtung
zur Entschädigung befreit, gebührt ihm gleichwohl das Ent-
gelt, soweit es fällig geworden ist, bevor der Bund von sei-
ner Leistungsfreiheit Kenntnis erlangt hat.
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